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Bezug zur Gesamtplanung 2013¬2017 

 

Leitsatz Gesellschaft  

Luzern macht sich für eine lebendige Stadtregion in Freiheit und Sicherheit stark.  

Stossrichtung  

Á Zeitgemässes Bildungs-, Kultur -, Sport - und Freizeitangebot sicherstellen  

 

Politikbereich Kultur und Freizeit  

Fünfjahresziel 3.1  Geeignete überkommunale Trägerschaften planen, bewirtschaften und 

verwalten die Sportanlagen in der Stadtregion.  

Projektplan  

I34001 Rudersportanlagen Rotsee, Erneuerung  

 

 

 

Übersicht  

 

Der Stadtrat legt dem Parlament die notwendigen Beschlüsse vor, um den Rotsee als interna -

tionales Rudersportzentrum in einem Naturschutzgebiet, aber auch als Natur - und Erholungs -

raum zu erhalten, zu stärken und in die Zukunft zu führen.  

 

Der Verein Naturarena Rotsee plant, gestützt auf eine Studie der Firma Metron , Brugg , wel -

che Stadt und Kanton Luzern zusammen mit den involvierten Akteuren erarbeitet haben, die 

Rudersportanlagen am Luzerner Rotsee komplett zu erneuern, damit auch künftig in Luzern 

Rudersportanlässe durchgeführt werden können. Gleichzeitig sollen Investitionen getätigt 

werden, damit der Rotsee auch ausse rhalb des Ruderbetriebes seine wichtige Funktion als 

Erholungs raum erfüllen kann ; dies alles unter Berücksichtigung der Anforderungen zuguns-

ten  des Naturschutzes.  

 

Die erforderlichen Investitionen betragen rund 16 Mio. Franken. Die Stadt will daran im Rah-

men eines ausgehandelten Finanzierung sschlüssels 2,7 Mio. Franken leisten. Ferner will die 

Stadt die bestehende Baurechtslösung erneuern, welche es der Stiftung Ruderzentrum 

Luzern-Rotsee ermöglicht, anstelle des heutigen Gebäudes ein neues Rudersportz entrum zu 

errichten.  Der Vertrag liegt vor.  

 

Die beiden Entscheide betr effend  Beitrag und Baurechtserteilung , die durch den Grossen 

Stadtrat zu fällen sind, sind je einzeln nicht sinnvoll, weshalb dem Parlament  vorgeschlagen 

wird , dem Baurechtsvertrag zwis chen der Stadt Luzern und der Stiftung Rud erzentrum 

Luzern-Rotsee über die  Baurechtsgrundstück e 4087, 4088 und 4089 , GB Luzern, r.  U., zuzu-

stimmen und gleichzeitig für den Beitrag an das neue Ruderzentrum am  Rotsee (Projekt 

Naturarena Rot see) einen Kredi t von 2,7 Mio. Franken zu bewilligen. Zudem soll auch das 

Postulat 324, Sonja Döbeli Stirnemann namens der FDP -Fraktion, vom 3.  Oktober 2007: 

³Tb`hqèabkèDĘqqbopbbè^rpèabjèAlokoĘp`ebkp`ei^c¦)è^ipèboibafdqè^_dbp`eofb_bkètboabk+ 
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Anhang   

Á Baurechtsvertrag mit Mutations - und Dienstbarkeitsplänen  
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Der Stadtrat von Luzern  

an den Grossen Stadtrat von Luzern  

 

Sehr geehrte r Herr  Präsident  

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

 

 

1 Der Rotsee: 
Naturschutzzone, Erholungsraum und Sportan lage 

 

1.1 Aboê³DĘqqbopbb¦ 

 

Der Luzerner Rotsee  ist zu ¾ auf Gemeindegebiet von Ebikon und zu ¼ auf Gebiet der Stadt 

Luzern gelegen. Eigentümerin des Sees ist die Einwohnergemeinde Luzern.  

 

Der See wird seit  1933 als Rudersportanlage genutzt ; dies nachdem früher Regatten im Lu zer-

ner Seebecken stattfanden. Ausgangspunkt für den Wechsel auf den ruhigen See ausserhalb 

des Stadtzentrums waren eine Europameisterschaft in Belgrad und eine Schweizer meister-

schaft auf den Neuenburgersee, die von starkem Wellengang begleitet waren und förmlich 

ins Wasser fielen. 1960 wurde das Ruderzentrum errichtet , und 1962 konnte eine erste Welt -

meisterschaft ausgerichtet werden, 1974 eine zweite W eltmeisterschaft , diesmal mit Beteili -

gung von Frauen, 1982 fand die dritte W eltmeisterschaft  in Luzern statt , und 2001 schliesslich 

fanden die internationalen Ruder eliten zum vierten und vorläufig letzte n Mal im Rahmen 

einer W eltmeisterschaft  an den Luzerner ³Göttersee¦. Wurden 1962 noch 7 Rennen aus-

getragen, waren es 2001 24 Wettkämpfe  ¬ der Aufwand hat also merklich zugenommen.  

 

Der Rotsee begrüsst die internationale Ruderfamilie aber alljährlich  zum Weltcup. Jedes Jahr 

messen sich hier rund 900 Ruderer aus 50 Nationen. Der Rotsee  darf als  der weltweit bedeu -

tendste Austragungsort internationaler Ruderregatten  bezeichnet werden +èAboè³DĘqqbopbb¦è

gilt als schönstes und fairstes Gewässer überhaupt. Die Sportler mit ihren Teams sowie die 

Fans generieren jährlich über ..]--- Logiernächte in der Region und tragen die Bilder und 

den Namen von Luzern anschliessend in die ganze Welt hinaus. Der Rotsee ist somit ein wich -

qfdboèTfoqp`e^cqpc^hqlo)èQbfièabpè?o^kapè³Irwbok¦èrkaè_bpqboèTbo_bqoĈdboècĞoèafbèd^kwbè

Region.  Der Rotsee ist die einzige Sportanlage mit nationaler Bedeutung auf Stadtgebiet.  

 

1933: ³Inbetriebnahme ¦ des Rotsees als Regattabahn 

1933: Die Schweizermeisterschaften  werden  als erste Regatta auf dem Rotsee ausgetragen . 

1934: Europameisterschaften  

1947: Europameisterschaften  

1960: Umsetzung Bauvorhaben (Zielturm, Garderoben und Bootshallen, techn ische Installa -

tion auf dem Gewässer)  

1960: Der Rotsee wird das ers te nationale Ruderzentrum . 

1962: Auf dem Rotsee finden die ersten  Ruderweltmeisterschaften statt . 

1966: Gründung der Stiftung Ruderzentrum Rotsee  
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1974: Weltmeisterschaften, Erweiterung Ruderzentrum  

1982: Weltmeisterschaften  

2001: Weltmeisterschaften  

2007: Bewerbung für W eltmeisterschaft  2011: gegen Bled unterlegen  

 

Jährliche Anlässe 

(seit 1933): Int. Rotsee -Regatta (heute Rowing World Cup, Schweizer meisterschaften)  

 

Die Weltmeisterschaftsk andidatur für 2011  wurde fristgerecht  und basierend auf intensiven 

Vorarbeiten eingereicht. Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Nichtnominierung 

der Welt meisterschafts kandidatur 2011:  

Á Stark eingeschränkte Platzverhältnisse für Ruderboote und Material;  

Á Beschränkte Platzverhältnisse au f dem Rotsee für das Ein - und Ausrudern, die Begleit -

boote (Schiedsrichter, Lebensretter) und die Medienboote;  

Á Zweifel an der Fairness des Rotsees aufgrund von Beeinträchtigungen auf Bahn 6 (Sedel -

seite) durch die mitfahrenden Fernsehboote;  

Á Zu wenige Ein - und Auswasserstege für Ruderboote und die neuerdings in den Weltmeis -

terschaften integrierten Boote für behinderte Ruderinnen und Ruderer;  

Á Generell veraltete Infrastrukturen im Ziel - und Startbereich, speziell im Vergleich zu ande -

ren internationalen Regattaplätzen in Europa und Übersee;  

Á Veraltete sanitäre Einrichtungen im Rudersportzentrum Rotsee. Die Teilnehmerzahlen an 

der Ruderwelt Luzern haben sich seit der Erstellung des Zentrums verdoppelt, weil über 

die Jahre zuerst das Frauen - und dann das Leichtgewichtsrudern in immer mehr Katego -

ofbkèa^wrdbhljjbkèpfka+èFkèabkèhljjbkabkèG^eobkètfoaè^r`eèa^pè³^a^mqfse oltfkd¦è

(Behindertenrudern) zu beachten sein;  

Á Teile der Vegetation verhindern in wichtigen Bereichen den Trainern/ Trainer innen sowie 

den Zuschauenden das Beobachten in entscheidenden Rennphasen;  

Á Grosse Zweifel der internationalen Ruderwelt herrschen auch bezüglich der Umsetzungs -

möglichkeiten von aktuellen und früheren Versprechungen zur Verbesserung der Situa -

tion am Rotsee.  

 

Der Regattaverein Luzern ist nach einer vereinsinternen Analyse zu folgenden Erkenntnissen 

gelangt:  

Á Der Rotsee ¬ und damit Luzern ¬ wird für den internationalen Rudersport künftig nur 

berücksichtigt, wenn auf der klassischen Regattadistanz von 2 ]000 Metern im Rahmen von 

Ruderweltcup und Ruderweltmeisterschaften hochklassige Rennen ausgeschrieben wer -

den können;  

Á Der Rudersport profitiert am Rotsee von der einmaligen naturnahen Umgebung ( ³Götter -

see¦). Gleichzeitig setzt die Natur für die Durchführung der Regatten erhebliche R estrik -

tionen. Die Frage lautet deshalb, wie in Zukunft hochklassige Regatten in verantwor -

tungsvollem Umgang mit der Natur durchgeführt werden können;  
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Á Die Organisation des Weltcup f inals ist jährlich da durch  gekennzeichnet, dass viele mobile 

Bauten und e ine temporäre Kommunikationsinfrastruktur errichtet werden müssen. Dies 

führt zu entsprechend hohen Kosten in der Veranstaltungsrechnung, die über allfällige 

sinnvolle Investitionen teilweise massiv reduziert werden könnten;  

Á Der Rotsee läuft Gefahr, seinen  Orcè^ipè³DĘqqbopbb¦èwrèsboifbobk)ètbkkècĞoèafbèCbokpbemol-

duktion der Rennen keine echte Alternative zum Fernseh -Katamaranboot, welches das 

Rennen beeinträchtigt, gefunden und angeboten werden kann;  

Á Möglichkeiten zur Schaffung von mehr Platz für die Durch führung der Ruderregatten 

müssen evaluiert werden. Dabei sind insbesondere auch die Nutzung sowie die Möglich -

keiten und Grenzen des heutigen Ruderzentrums Rotsee genau unter die Lupe zu neh -

men;  

Á Der Verkehrskonzeption (Zu - und Wegfahrten, Parkplätze, Fer nsehproduktion, Einsatz -

fahrzeuge) ist künftig mehr Beachtung zu schenken;  

Á Es stehen in allen Bereichen, sowohl bei Immobilien (Zielturm, Startanlage und Ruder -

sportzentrum) als auch beim mobilen Material (Stege, Startanlage, Motorboote, Albano -

System1 und  Boot sgestelle) , erhebliche Investitionen an.  

 

 

1.2 Postulat 324 2004/2009 ³Weckt den Göttersee  

aus dem Dornröschenschlaf ¦ 

 

Am 3. Oktober 2007 reichte Sonja Döbeli Stirnemann namens der FDP -Fraktion das Postu -

lat  324 ein. Der Stadtrat beantragte dessen Überwei sung und führte aus:  

 

³Die Positionierung Luzerns mit dem Rotsee als einzigartige natürliche Rudersportanlage ist 

unbestritten. [¶] Dieses Potenzial gilt es zu nutzen und weiterzuentwickeln. [¶] Auch der 

Stadtrat ist überzeugt, dass der Rudersport in Luzern ein besonde res Gewicht hat und als USP 

%³rkfnrbèpbiifkdèmolmlpfqflk¦&è^kdbpbebkètboabkèh^kk+è[¶] 

Die Verantwortlichen von Ruderwelt Luzern sind mit den zuständigen Stellen von Stadt und 

Kanton Luzern laufend in Kontakt. Es geht nun darum, einerseits zu klären, welcher Hand -

lungsbedarf sich aufgrund der Bewerbung per 2011 zusätzlich oder akzentuiert zeigt, und 

andererseits die Projekte für die Erneuerung der Anlagen weiter voranzutreiben. [¶] 

Bei allen Überlegungen und Planungen ist zu berüc ksichtigen, dass es sich beim Rotsee und 

seinen Ufern um ein kantonales Naturschutzgebiet handelt und deshalb den Aspekten von 

Natur - und Landschaftsschutz besondere Bedeutung zuzumessen ist. ¦ 

 

Der Grosse Stadtrat überwies das Postulat im Januar 2008. Der damit ergangene Auftrag an 

Stadtrat und Verwaltung war wegweisend für die weiteren  Arbeiten, welche in der Folge 

dargestellt wurden. Das Postulat ist seither hängig.  

  

                                                      
1
 Markierung der Ruderbahnen im Wasser.  
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2 ³WrhrkcqêOlqpbbêrkaêOrabopmloq¦ 
 

 

2.1 Notwendige Gesamtanalyse  

 

Nach der gescheiterten Kandi datur und basierend  auf der Analyse derselben entstand die 

Idee, eine Gesamtanalyse zu erstellen und die Vision einer internationalen Ruder wettkampf -

anlage im Rotsee zu konkretisieren ; dies in Zusammenarbeit möglichst aller Beteiligte n. Bei-

gezogen wurde d ie Firma Metron , Brugg; im Projekt wirk ten alle involvierten Kreise aktiv mit. 

Federführend war der Regattaverein Luzern.  

 

AfbèHlpqbkètroabkè^rcèCo+è.0-]---+¬ veranschlagt; davon übernahmen der Kanton Fr.  2-]---+¬ 

rkaèafbèDbjbfkabèB_fhlkèCo+è0-]---+¬. Die Stadt Luzern beteiligte sich mit Beschluss vom 

JĈowè/--5èb_bkc^iipèjfqèCo+è2-]---+¬. Unzählige Stunden von ehrenamtlich tätigen Personen 

aus Quartier und Nachbarschaft, aus dem Bereich Naturschutz und dem Rudersport mussten 

nicht mitberechnet werden. Sie alle haben Grosses geleistet , und ihnen gebührt ein grosser 

Dank seitens der interessierten Öffentlichkeit .  

 

 

2.2 Die Entwicklungsstudie  

 

Die Entwicklungsstudie  nahm  wegen der Komplexität der Fragen mehr Zeit in Anspruch als 

ursprünglich angenommen und wurde im Frühling 2010  der Öffentlichkeit präsentiert . Ihr 

kann entnommen werden, wie vorgegangen wurde, wer beteiligt war und welche konkreten 

Vorschläge sie umfasst.  

 

Die Studi e kommt kur z zusammengefasst zum Schluss, dass Naturschutz, Erholungsgebiet und 

Rudersport zusammenpassen. Allerdings sind eine Reihe von Massnahmen notwendig, um 

dies zu realisieren, darunter die Anpassung der kantonalen Schutzverordnung sowie bauliche 

Investitionen in Rudersport und Erh olungsgebiet. Die entsprechenden Kosten wurden grob 

geschätzt und mit  maximal  11,7 Mio.  Franken beziffert , wobei für einige notwendige Mass -

nahmen keine Kostenschätzung abgegeben werden  und diese somit auch nicht in die Schät -

zung der Gesamtkosten einflies sen konnte n. 

 

Anlässlich seines Seminars wurde dem Stadtrat am 9. März 2010 die Entwicklungsstudie der 

Firma Metron zur Zukunft des Rotsees und des Rudersports präsentiert. Der Bericht zeigt eine 

Strategie auf, wie der Rotsee auch künftig im Spannungsfeld von Naturschutz, Rudersport -

event -Anlage und Naherholung erhalten, genutzt und betrieben werden kann. Notwendig 

sind hierfür verschiedene Massnahmen, und zwar in nutzungspla nerischer, betrieblicher und 

infrastruktureller bzw. baulicher Hinsicht.  

 
Aus Sicht der Stadt gab es dazu folgende Feststellungen:  

Á Es besteht Einigkeit darüber, dass die Metron -Studie eine gute Diskussionsgrundlage für 

das weitere Vorgehen beim Rotsee darstellt.  
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Á Die Vertreter des Regattavereins, der die nationalen und die internati onalen Regattaan -

lässe auf dem Rotsee seit 1933 in ehrenamtlicher Tätigkeit veranstaltet, betonen die 

grosse wirtschaftliche und touristische Bedeutung der Rotsee -Anlässe für Luzern. Der 

Stellenwert des Rudersports in der öffentlichen Wahr nehmung ist heut e vergleichsweise 

geringer als bei anderen, in der heutigen medialen Welt besonders zentralen Sportarten, 

was sich bei den Sponsoring bemühungen zeigt. Dem steht andererseits ein äusserst posi -

tives Image des Rudersports gegenüber.  

Á Der Rotsee ist ein Naturschutzgebiet und vor allem eine wichtige Winterrast - und Brut -

stätte für Was servögel. Die heute geltenden Nutzungsregeln respektieren die Ansprüche 

des Vogelschutzes. Im Rahmen der Umsetzung der vor geschlagenen planerischen Mass -

nahmen wird es zunächst d arum gehen, bei den Betriebszei ten den noch nicht gefunde -

nen Konsens zu suchen und danach im Rahmen der Überarbei tung der Schutzverordnung 

und anderer Rechtsgrundlagen die Voraussetzungen für die wei tere Planung zu schaffen.  

Á Es wird notwendig sein, das  Projekt im Rahmen einer Public Private Part nership (PPP) 

umzu setzen. Die öffentlichen Hände wollen dabei mithelfen.  

Á Die Finanzierung der aufgezeigten Massnahmen dürfte das Kernproblem sein, das es in 

einem nächsten Schritt zu lösen gilt. Die Stadt Luze rn sieht sich in den nächsten Jahren 

auf grund ihrer Finanzplanung, welche die anstehende kantonale Steuersenkung und die 

Pflege finanzierung zu verkraften hat und dies nur mit einschneidenden Sparmassnahmen 

tun kann, nicht in der Lage, hier federführend z u wirken. Insgesamt ist maximal von einer 

klar untergeordneten Beteiligung der Stadt Luzern auszugehen. Aus Sicht des Stadtrates 

hat die Stadt Luzern bei der Realisierung der Sportanlagenerneuerung auf der Luzerner 

Allmend eine überproportional grosse Bela stung übernommen; nun sind aus seiner Sicht 

andere Kreise gefordert.  

Á Sportliche und/oder infrastrukturelle Entwicklungen in der Region Luzern sind künftig nur 

noch in gemeinsamer Anstrengung und mit möglichst brei ter Trägerschaft finanziell ver -

kraftbar u nd möglich. Der Kanton ist hinsichtlich der weiteren Sportstättenplanung und 

im Rahmen regionalplanerischer Schritte in dieser Richtung künftig vermehrt gefordert. 

Dies insbesondere dann, wenn es um eine Sportstätte oder Einrichtungen geht, die von 

nationa ler bzw. internationaler Bedeutung sind, wie dies beim Rotsee der Fall ist. Der 

Stadtrat will sich darum sowohl an den Gemeindeverband LuzernPlus als auch an den 

Regierungsrat von Luzern wenden, seine Überlegungen aufzeigen und um Verhandlun -

gen mit dem Re gattaverein Luzern bzw. dessen Projektorganisation ersu chen. 

 

Anschliessend nahm der Stadtrat von der Metron -Studie Kenntnis. Er sicherte seine Mithilfe 

bei deren Unterstützung zu, um die international beachteten Rudersportanlässe auf dem Rot -

see, die auch aus touristischer Sicht attraktiv sind, für die Zukunft zu sichern. Dies unter den 

folgenden zwei Bedingungen:  

Á Einigung zwischen Naturschutzkreisen und Regattaverein über die Rotsee -Entwick lung, 

insbesondere hinsichtlich der Betriebs - und Nutzungszei ten;  

Á Absprache mit dem internationalen Ruderverband FISA, dass Luzern weiterhin im in terna -

tionalen Wettkampfkalender figuriert.  
 

In der Folge wurde die Studie der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie f and ein mehrheitlich positi -

ves Echo. 
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In der Zwischenzei t wurde die für alle Beteiligten zentrale Einigung hinsichtlich Naturschutz 

im Rahmen der Erneuerung der kantonalen Schutzverordnung Rotsee gefunden.   

 

Die FISA (internationaler Ruderverband)  steht weiterhin hinter dem Rots ee und verfolgt das 

Projekt mit g rossem Interesse. Sie dokumentiert dies  einerseits mit ihrer Mitgliedschaft im 

Verein Naturarena Rotsee und andererseits mit einem Letter of Intent, in welchem sie bekräf -

tigt, auch in Zukunft am Rotsee als Austragungsort inte rnationaler Weltcuprennen fest halten  

zu wollen . 
 

 

2.3 Folgerungen und weitere Arbeiten  

 

Der Verein Naturarena Rotsee (NAR) wurde vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen der 

Entwicklungsstudie  gegründet und beruht auf den folgenden Leitgedanken:  

1. Der Verein ist überzeugt, dass sich in der  Naturaren a Rotsee die Interessen von Rudersport 

und Natur sinnvoll kombinieren lassen und dadurch Synergien genutzt werden können.  

2. Der Verein betrachtet die Natur als eine wichtige Wertkomponente  der Naturarena Rot -

see und als Chance sowie als Möglichkeit , sich von anderen Wettkampfstätten, insbeson -

dere künstlichen Regattabecken, abzuheben.  

3. Die Naturarena Rotsee soll den Ruderathleten weiterhin faire Wettkämpfe in einer ein -

maligen Umgebung ermöglichen.  

4. Rudersport in der Naturarena Rotsee stellt für die Region Luzern und die Schweiz einen 

bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar und ist Teil des Tourismus -?o^kapè³Irwbok¦+ 

 

Der Verein bezweckt die Modernisierung der für den Rudersport benötigten  Infrastrukturen 

und baulichen Einrichtungen auf ein zeitgemässes und  den Nutzungsbedürfnissen angemes -

senes Niveau, wie sie insbesondere in der  Bkqtf`hirkdppqrafbè³Zukunft Rotsee und Ruder -

sport¦ der Metron  vom 12. Februar  2010 aufgezeigt sind. Er sichert den Erhalt  des Rotsees als 

Weltcupstandort , indem die Anforderungen  dieser Veranstaltung so  weit wie möglich erfüllt 

werden . Er respektiert die Interessen von Natur und Naherholung am Rotsee und setzt  sich 

für den Erhalt und die nachhaltige Entwicklung des Natur - und Landschaftsraumes  Rotsee ein. 

 

Mitglied er des Vereins sind aktuell juristische Personen  aus Wirtschaft, Sport und Gesellschaft, 

welche ein grosses Interesse an einer erfolgreichen Realisierung der geplanten Massnahmen 

haben . Folgende Personen bilden zurzeit den Vorstand:  

Á Felix Howald, Direktor Industrie - & Handelskammer Zentralschweiz  

Á Urs Hunkeler, Mitglied der Geschäftsleitung Messe Luzern  

Á Urs Fankhauser, Delegierter des Schweizerischen Ruderverbands  

Á Hansruedi Berchtold, Bauingenieur ( Berchtold + Eicher AG Zug ) 

Á René Fischer, Präsident Stiftung Ruderzentrum Luzern -Rotsee 

Á Cédric Habermacher, Geschäftsführer NAR (Stv. GF LuzernPlus )2  

                                                      
2
 Vereinsmitglieder sind: See -Club Luzern, Ruderclub Rotsee, Luzern, Ruderclub Reuss, Luzern, Seeclub Sursee, Touris -

mus Forum Luzern, Luzern Hotels, Industrie - und Handelskammer Zentralschweiz, Schweizerischer  Ruderverband,  

IG Sport Luzern Plus, LuzernPlus, Wirtschaftsverband Stadt Luzern, Regattaverein Luzern, Quartierverein Maihof,  

Stiftung Ruderzentrum Luzern -Rotsee, FISA, Internationaler Ruderverband, Silverfoxes . 

http://www.moneyhouse.ch/u/berchtold_eicher_bauingenieure_ag_CH-170.3.020.582-7.htm
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Der Verein machte sich in der Folge daran, die notwendigen Bauarbeiten näher zu pla nen 

und voranzutreiben. Die Stadt Luzern wünschte, dass zur Qualitätssicherung  für die Hochbau -

ten  ein Studienauftrag im Wettbewerbsverfahren durchgeführt w erde.  Ferner wurden die 

vorhandenen Kostenprojektionen unter die Lupe genommen und näher detailliert . Unter der 

Leitung von Vorstandsmitglied Hansruedi Berchtold  bildete sich für diese Arbeiten eine Bau-

kommission mit aktuell folgenden Mitgliedern:  

Á Peter Tüfer, Architekt  

Á Christian Stofer, Direktor Schweiz erischer Ruderverband  

Á Heinz Schaller, Baumanager  

Á Urs Hunkeler, Mitglied Geschäftsleitung Messe Luzern  

Á Cédric Habermacher, Geschäftsführer Naturarena Rotsee  

 

Die Stadt Luzern trug an die  Kosten dieser Vorpr ojektierungsphase insgesamt Fr.  /.-]---+¬ 

bei (StB 114 vom 9. Februar 2011: Beitrag Co+è.-]---+¬ an Verein NAR und StB 1030  vom 

23. November 2011: ?bfqo^dèCo+è/--]---+¬ an Vorprojektkosten 3). 

 

Mit StB 940  vom 17. Oktober 2012 wurde seitens der Stadt Luzern die Baubewilligung für den 

Zielturm erteilt ; die Arbeiten wurden im Winterhalbjahr 2012/13 ausgeführt. Seit dem 2. Juli 

2013 ist der Ziel turm im Betrieb . Dies ist das Ergebnis einer minutiös geplanten Umsetzung 

und der Bereitschaft des Kantons Luzern, diese Kosten vorzufinanzieren.  Diese prioritär e Rea-

lisierung  des Zielturms ist gegenüber der internationalen Rudergem einschaft ein wichtiges 

Zeichen: Er steht für die grossen Anstrengungen aller Beteiligten bei der Gesamterneuerung 

der Infrastruktur.  

 

 

2.4 Verhandlung en auf behördlicher Ebene  

 

Die Behör den von Kanton und Stadt Luzern stehen und standen dem Projekt sehr positiv 

gegen über.  Auch auf Bundesebene wird das Projekt unterstützt.  

 

Bereits am 23. November 2010 fand eine Sitzung statt, an welcher Max Pfister, Regierungsrat 

des Kantons Luzern, Urs W. Studer, Stadtpräsident von Luzern , und Sebastian Helmy, Gemein -

deschreiber von Ebikon , zusammen mit Vertretern des Vereins Naturarena Rotsee (NAR) 

folgende Beschlüsse gefasst haben: Die Investitionen am Rotsee sollen im Rahmen einer 

Public Private Partn ership finanziert werden. Die öffentliche Hand überträgt die Projektlei -

tung sowie die Bauherrschaft dem Verein Naturarena Rotsee. Dieser soll als erste n Schritt ¬ 

mit finanzieller Unterstützung der öffentlichen Hand ¬ ein Vorprojekt erarbeiten, auf dessen  

Grundlage anschliessend der definitive Kostenteiler für das Gesamtprojekt verhandelt wird.  

 

Parallel zu den Aktivitäten rund um die Entwicklung eines Bau projekts  führte der Verein 

NAR, unterstützt durch den regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus, über längere Zeit Ver-

handlungen mit der öffentlichen Hand, um eine Finanzierung der notwendigen Baumass -

                                                      
3
 Der Kanton Luzern beteiligte sich ebenfa iipèjfqèCo+è/--]---+¬8èafbèDbjbfkabèB_fhlkèibfpqbqbèCo+è1-]---+¬. 
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nahmen sicherzustellen. Es resultierte schliesslich Anfang 2013 ein Letter of Intent mit beab -

sichtigte m Kostenteiler. Er wird in Kapitel 4.4 erläutert . 

 

 

 

3 Naturschutz und Erholung  
 

Im September 2013 konnte die revidierte kantonale Verordnung zum Schutz des Rotsees und 

seiner Ufer in Kraft gesetzt werden. Sie ist das Ergebnis intensiver und konstruktiver Verhand -

lungen zwischen den Behörden von Kanton und Stadt Luzern und Vertretern des Rudersports, 

von Naturschutzorganisationen, der Fischerei sowie der an den Rotsee angrenzenden Quar -

tiervereine Maihof und Hochwacht.  

 

Mit der neuen Rotseeschutzverordnung  kann der erforderliche Interessenausgleich zwisc hen 

den Anliegen des Naturschutzes, des Rudersports und der Erholung geleistet werden. Gleich -

zeitig bildet die Schutzverordnung die rechtliche Grundlage für die Beurteilung und Bewilli -

gung der baulichen In frastruktur für den Rudersport.  Diese soll in der  Erholungszone konzen -

triert werden, der die Rotseewiese, der Zielplatz und das nähere Umfeld des Restaurants 

Regatta zugeteilt wurde n. Die erforderliche Konkretisierung der Nutzungsvorgaben für die 

Erholungszone erfolgte mit der neuen stä dtischen Bau - und  Zonenordnung.  

 

Weitere zentrale Inhalte der Schutzverordnung betreffen die Regelungen zum Rudertrai -

ningsbetrieb (Zeitraum: 1. Mai bis 15. Oktober) und zu den Ruderregatten (Zeitraum: 1.  Juni 

bis 30. September; Anzahl: maximal 4 pro  Jahr bzw. 14 Regatten in 4 Jahren). Mit diesem 

Kompromiss  kann gewährleistet werden, dass das Mass von Störungen durch den Ruderbe -

trieb auf brütende und rastende Wasservögel stabil gehalten oder sogar reduziert werden 

kann. Strenge Schutzbestimmungen gel ten für die Moor - und Riedgebiete des oberen und 

unteren See -Endes, die teilweise nationale Bedeutung haben und die der Reservatszone 

zugewiesen wurden.  

 

Ein wesentlicher Ausbau von Infrastruktureinrichtungen für die Erholungsnutzung ist nicht 

vorgesehen, Priorität sollen auch in Zukunft naturverträgliche extensive Erholungs - und Frei -

zeitaktivitäten (z.  B. Spazierengehen, Joggen, Naturerleben) haben.  
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4 Sportanlage: Projekt Naturarena Rotsee  
 

 

4.1 Trägerschaft/Organisation  

 

Baurechtsnehmerin der Stadt Luzern ist die Stiftung  Ruderzentrum Luzern -Rotsee. Sie ist 

bereits heute Eigentümerin und betreibt den Zielturm und das Ruderzentrum  und stellt es für 

den Rudersport zur Verfügung ; in erster Linie den Veranstaltern der internationalen Ruderre -

gatten, also dem Sc hweizerischen Ruderverband und der Ruderwelt Luzern. Ferner wird das 

Gebäude auch von den Luzerner Ruderclubs genutzt sowie natürlich von den Zusatznutzen -

den.  

 

 

4.2 Bauprojekt  

 

Die 22 Massnahmen aus der Metron -Studie  werden durch den Verein Natur arena Rotsee als 

Bauherrn im Rahmen von 4 Teilproje kten umges etzt:  

TP 1 Neubau Zielturm  

TP 2 Neubau Ruderzentrum  

TP 3 Aufwertung/Erneuerung von Wegen, Plätzen, Uferzonen und Erschliessungen  

TP 4 Ruderspezifische Infrastrukturen  

 

4.2.1 Zielturm und Ruderzentrum  (TP 1 und TP 2) 

Für die notwendigen Hochbauten  (Rudersportzentrum und Zielturm ) wurde ein Studienauf -

trag mit fünf  Teilnehmern durchgeführt. Dies mit der Absicht , im Rahmen eines Konkurrenz -

verfahrens eine optimale architektonische Lösung für die Planungen in diesem s ensiblen 

Db_fbqèwrècfkabk+èDbtlkkbkèe^qèa^pèMolgbhqè³Efjfqprè?^hl¦èabpè?Ğolpè>kaob^pèCreofj^kkè

Gabrielle Hächler Architekten AG aus Zürich.  

 

Der Kanton Luzern war in der Jury mit Sven -Erik Zeidler (Leiter Dienststelle Raumentwicklung, 

Wirtschaftsförderung  und Geoinformation ) und Peter Kull ( Dienststelle Landwirtschaft und 

Wald ) vertreten, die Stadt Luzern mit Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner, Gerlinde Venschott 

(Stadtgestal tung), Stefan Herfort (Umweltschutz) und Markus Hofmann (Baugesuche), die 

Gemeinde Ebikon mit Gemeinderat Peter Schärli und Peter Ottiger (Bau).  
 

AfbèGrovèeĈiqèfkèfeobjè?bof`eqècbpq7è³A^pèMolgbhqèEfjfqprè?^hlèpqbiiqèbfkbkèpbeoètbfqdbebkaè

bearbeiteten Beitrag zu der komplexen Aufgabe dar. Sowohl die präzise städtebauliche Set -

zung als auch  die architektonische und räumliche Konzeption überzeugen. Das ²freie] Erdge-

schoss, aber auch die räumlich attraktive und geschickte Nutzungsanordnung im Oberge -

schoss schaffen sehr gute Voraussetzungen für den Ruderbetrieb. Die Wahl der einfachen und 

rob usten Materialien ¬ Sichtbeton, verzinktes Eisen, Sperrholz ¬ betont den funktionalen Cha -

rakter des Gebäudes.  

 

Der Zielturm bildet in seiner Erscheinung, aber auch in der Wahl der Materialien und der kon -

struktiven Konzeption eine starke architektonische  BfkebfqèjfqèabjèOrabowbkqorj+¦ 
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Visualisierung des Ruderzentrums gemäss Studienauftrag  

 

 

Visualisierung des Zielturms gemäss Vorprojekt  

 

 

4.2.2 Umgestaltung von Wegen, Plätzen und Uferzonen, Verbesserung 

Erschliessungen (TP 3) 

Dieses Teilprojekt wurde von der Firma Metron in enger Zusammenarbeit mit der Stadt 

Luzern (Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner und Stefan Herfort, Umweltschutz) sowie dem Kanton 

Luzern (Peter Kull, lawa) erarbeitet. Berchtold + Eicher Bauing. AG in Zug wurde als Subpla -

ner für technis che Beratungen, Vermessungsaufgaben sowie die Ausarbeitung des Vorpro -

jekts für die Zufahrt zum Zielplatz und zur Projektionsleinwand beigezogen.  

 

Die 22 Massnahmen der bereits erwähnten Metron -Studie  aus dem Jahr 2010, welche mehr -

heitlich im Rahmen von Teilprojekt 3 umgesetzt werden, beinhalten den grösstmöglichen 

Konsens zwischen den Anforderungen des Rudersports einerseits und den Bedürfnissen hin -

sichtlich Erholung, Freizeit, Landschafts - und Naturschutz andererseits.  
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Die im Vorfeld geführten  Diskussionen haben klar gezeigt, dass der Rotseeraum auch in 

Zukunft als extensiv zu nutzender Naherholungsraum der Bevölkerung zur Verfügung stehen 

soll. Es sind deshalb nur geringfügige Optimierungen für die Erholungsnutzung vorzusehen. 

Dazu gehören angepasste , naturnahe Ufer, die sowohl das Landschaftsbild (insbesondere 

beim Zielplatz) als auch die Sicht auf den See sowie auf das Renngeschehen verbessern. Eine 

weitere Nutzungsverdichtung im Bereich der Erholung wird sowohl aus der Sicht des Natur -

schutzes als auch aus der Sicht der Anwohner schaft  (Quartier Maihof) nicht angestrebt.  

 

Die Planung der baulichen Massnahmen erfolgte nach dem Grundsatz, Eingriffe in sensible 

bzw. geschützte Lebensräume auf ein Minimum zu beschränken, wozu jeweils entsprechende 

Massnahmenvarianten evaluiert wurden. Nicht vermeidbare Eingriffe werden durch ange -

messene ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen kompensiert.  

 

Folgende Massnahmen wurden im Teilprojekt 3 bearbeitet (in Klammer: Massnahmen gemäss 

Metron -Studie): 

Á M1: Aussichtsstufen Rotseewiese (M6.7b)  

Á M2: ökologische  Ersatzmassnahme Delta Maihofbach (M6.7b)  

Á M3: Wegverbindung Rotseewiese ¬Zielplatz (M6.9a/c)  

Á M4: Platz Verkaufsstände (M6.9b)  

Á M5: Zielplatz Verpflegungszelt (M6.10c)  

Á M6: Zielplatz Tribünenzelt (M6.10c)  

Á M7: Zufa hrt Zielplatz (M6.10b)  

Á M8: Zufahrt Projektionsleinwand und Ausbuchtung (M6.12a/b)  

Á M9: Spielwiese und Parkplatz Restaurant Regatta (M6.11)  

 

Der Zugangsweg ab der Kaspar-Koppstrasse (Massnahme M6.7c gemäss Metron -Studie) 

wurde im Rahmen des Vorprojekts zu TP 3 nicht bearbeitet. Die Federführung liegt bei der 

Gemeinde Ebikon. In der Gesamtkostenübersicht wurde aber trotzdem eine Schätzung der  für 

die Naturarena Rotsee  zu erwartenden Kosten vorgenommen . Die Verhandlungen mit den 

invol vierten Parteien werden der zeit geführt.  

 

4.2.3 Ruderspezifische Infrastrukturen  (TP 4) 

Neben dem Ruderzentrum und dem Zielturm ist es unerlässlich, auch gewisse ruderspezifische 

Infrastrukturen zu erneuern. Dazu gehören u.  a. die Startanlage, das Albano -System, Daten -

leitungen sowie die Ein- und Auswasserungsstege. Die Firma Wipfli & Partner AG aus Luzern  

(neu bei Emch & Berger WSB)  wurde beauftragt, einen entsprechenden Kostenvoran schlag 

einzureichen.  
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4.2.4 Schätzung der Gesamtkosten aller Investitionsmassnahmen  

 

Teilprojekt  Kostenschätzung 
in CHF 

Kosten -
genauigkeit  

Ersatzbau Zielturm  .]-5-]---+¬ +/¬15 % 

Neubau Ruderzentrum  ..]14/]---+¬ +/¬25 % 

Umgestaltung von Wegen, Plätzen und Uferzonen, Ver -
besserung Erschliessungen (inkl. Anteil Kaspar -Kopp -
strasse) 

645]/-6+¬ +/¬20 % 

Ruderspezifische Infrastrukturen  /].6-]36-+¬ +/¬20 % 

ZWISCHENTOTAL .2]4/-]566+¬  

Projektmanagement (inkl. Bauherrenvertretung)  0--]---+¬  

TOTAL (inkl. 8  % M WST) .3]-/-]566+¬ 
 

 

 

4.3 Betriebskonzept  

 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Verein Naturarena Rotsee den Zielturm und das 

Ruderzentrum in das Eigentum der Stiftung Ruderzentrum Rotsee -Luzern übergeben . Diese 

organisiert den Betrieb in eigener Verantwortung. Es ist das erklärte Ziel, den Betr ieb kosten -

deckend zu führen, sodass keine Beiträge vonseiten  der öffentlichen Hand notwendig wer -

den.  

 

Um dies zu ermöglichen, muss  im Rudersportzentrum  eine Zusatznutzung installiert werden. 

In der neuen städtischen BZO wird für den Perimeter des Ruderz entrums eine solche zugelas-

sen, welche den Schutzzielen der kantonalen Verordnung entspricht.  Vonseiten  des Vereins 

Naturarena Rotsee ist in diesem Zusammenhang die Vermietung einiger Räume des Ruder -

zentrums an eine Privatschule vorgesehen. Die Verhandlungen sind im Gange.  

 

Die Stiftung Ruderzentrum Luzern -Rotsee stellt sicher, dass der Betrieb des  neuen Ruderzent -

rums langfristig geführt werden kann, und trägt das entsprechende Risiko. Sie stützt sich 

dabei auf ein erarbeitetes Betriebskonz ept, aus welchem unter Punkt 6 her vorgeht, wie der 

Betrieb finanz iert werden soll. Die Haupteinnahmen resultieren aus den Vermietungen für 

den Ruderbetrieb sowie einer ganzjährigen Zusatznutzung. Das Konzept datiert vom Sommer 

2013 und ist dynamisch zu ver stehen, d.  h., es können  sich daran Änderungen ergeben.  

 

Mit berücksichtigt ist auch die Äufnung eines Erneuerungsfonds, der für den laufenden grös-

seren und kleineren Unterhalt bestimmt ist. Darin nicht enthalten sind Rückstellungen für 

eine Gesamterneuer ung nach rund 40 Jahren, wenn das Gebäude abgeschrieben ist. Dafür 

gibt der Rudersportbetrieb (trotz Zusatznutzung) zu wenig her.  
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4.4 Investition: Finanzierung sschlüssel 

 

Das Gesamtprojekt wird im Rahmen einer Public Private Partnership umgesetzt und finan -

ziert. Hinsichtlich des Finanzierungsschlüssels existiert ein Letter of Intent zwischen Stadt und 

Kanton Luzern, der Gemeinde Ebikon und dem Verein Naturarena Rotsee, welcher auf inten -

siven Verhandlungen in den Jahren 2012 und 2013 basiert. Demnach sind die folgenden 

Finanzierungsanteile  beizubringen : 

 

Private (inkl. NASAK  4) Fr. 2]4--]---+¬ 

Kanton Luzern  Fr. 4].--]---+¬ 

Stadt Luzern  Fr. /]4--]---+¬ 

Gemeinde Ebikon  Fr. 2--]---+¬ 

Total  Fr. .3]---]---+¬ 

 

Die Anteile des Bundes  waren bei Verhandlungsabschluss noch nicht gesichert. Der Verein 

Naturarena Rotsee ging ursprünglich von einem Beitrag von 3 Mio. Franken aus. Dieser war 

allerdings lang e Zeit nicht mehr gesichert, da der Gesamtkredit zu NASAK 4 vom Bundesrat  

im Jahr 2012 gekürzt wurde.  Man war sich im Rahmen der Verhandlungen zum Finanzie -

rungsschlüssel jedoch einig, dass der Verein das Risiko allfälliger Mindereinnahmen  aus 

NASAK 4 selber zu tragen hätte . Glücklicherweise haben sich diese Befürchtungen mittler -

weile als  unbegründet herausgestellt, da de m Verein  Naturarena Rotsee gemäs s Bundesrats-

beschluss vom 20. September 2013 wie ursprünglich geplant 3 Mio. Franken aus NASAK 4 

zugesprochen werden.  

Der Verein Naturarena Rotsee als Bauherr trägt weiterhin  das Risiko nicht eingehender priva -

ter Beträge und allfälliger bauseitiger Kostenüberschreitungen.  

 

Der Stadtrat hat diesem Finanzierungsschlüssel mit StB 66 vom 1. Februar 2013 zugestimmt.  

Dabei ist zu beachten, dass die Leistung der Stadt Luzern nicht nur einen Barb eitrag, sondern 

auch die unentgeltliche Überlassung der Bau rechtsparzelle für weitere 50 Jahre  beinhaltet , 

was einem Wert von Fr. 700]---+¬ entspricht  (siehe dazu unten Kapitel  5.1). 

 

Die städtischen Beiträge sind wie folgt in die Finanzplanung eingestellt:  

2013: Fr. 2--]---+¬ 

2014: Fr. 6--]---+¬ 

2015: Fr. .].--]---+¬ 

2016: Fr. /--]---+¬ 
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5 Baurechtsvertrag  
 

 

5.1 Zuständigkeit für Abschluss  

 

Bei einer zurückhaltenden Schätzung wird von einem virtuellen Quadratmeterpreis für die 

möglichen  Sport - und Zusatznutzungen von Fr. 500.¬ ausgegangen. Die Grösse der Baurechte 

beträgt orkaè/]-00 m
2
, was einem Grundstückswert von Fr. .]---]---+¬ entspricht . Dies wie-

derum ergibt bei einem Zinssatz von 3,5 Prozent einen Jahreszins von Fr.  02]--0.¬. Nach 

Art.  58 Abs. 3 Ziff. 3 der Gemeindeordnung der Stadt Luzern vom 7. Februar 1999 (GO) ent -

spricht das 20-Fache des jährlichen Baurechtszin ses der massgebenden Höhe de r Ausgabe. 

Somit ist der Gesamtbetrag des Kredites auf Fr. 700 ]---+¬ zu veranschlagen. Diese Summe ver-

steht die Stadt als indirekten Beitrag an die jährlichen Betriebskosten.  

 

Nicht einberech net sind da bei die Bootsstege sowie die Möglichkeiten, f este Installationen 

(für Fernsehaufnahmen, Datenkommunikation, Regattaveranstaltun gen) am Seeufer zu mon -

tie ren.  Diese Installationen im und am Gewässer sind ausschliesslich für den Rudersport 

bewilligungsfähig und können nur für diesen verwendet werden. E s kann daher nicht von 

einem wirtschaftlichen Wert dieser Installationen  gesprochen werden. Die Zustimmung zum 

Baurechtsvertrag und die Bewilligung des Kredits für den städtischen Beitrag von 2,7 Mio. 

Franken hängen sachlich zusammen und werden dem Grossen  Stadtrat als einheitlicher 

Beschluss unterbreitet. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.  

 

 

5.2 Inhalt  

 

Weil in das Ruderzentrum Luzern -Rotsee investiert werden soll, bedarf der heute bestehende 

Baurechtsvertrag einer Erneuerung und Verläng erung. Der bestehende Baurechtsvertrag 

dauert noch bis 31. Dezember 2020 und wird mit dem neuen Baurechtsvertrag aufgehoben.  

 

Die neuen Baurechte 4087, 4088 und 4089, GB Luzern, r. U., werden zum Zweck unentgeltlich  

eingeräumt, dass die Baurechtsnehmerin ein Ruderzentrum mit Infrastrukturanlagen sowie 

einen Zielturm, je mit möglichen Zusatznutzungen, erstellt und betreibt. Das Ruderzent rum 

steht primär für den Regattabetrieb zur Verfügung. Ferner wird das Ruderzentr um für den 

Trainingsbetrieb des Schweizerischen Ruderverbands und der lokalen Ruderclubs genutzt. Die 

Baurechtsnehmerin schuldet der Baurechtsgeberin keinen Baurechtszins. Die Baurechte wer -

den für eine Dauer von 50 Jahren ab Eintragung im Grundbuch einger äumt.  

 

Die Baurechtsnehmerin ist gemäss Baurechtsvertrag berechtigt, auf den Baurechtsgrundstü -

cken ein Ruderzentrum mit entsprechenden Infra strukturanlagen und Zielturm zu erstellen 

und zu betreiben. Zusatznutzungen sind im Rahmen der jeweils gültigen Bau - und Zonenord -

nung und der kantonalen Schutzverordnung zulässig. Massgeblich für den Inhalt der Baurech -

te sind die ausgearbeiteten Bauprojekte, wie sie von der Stadt bewilligt werden bzw . sind 

(Lage, Ausdehnung, äussere Gestaltung usw.). In der Ausführun g ist auf die Qualität zu 

achten.   
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Die Baurechtsnehmerin hat die von ihr erstellten Bauten und Anlagen i n gute m Zustand zu 

erhalten und die dafür erforderlichen Unterhalts - und Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen. 

Sie ist überdies verpflichtet, bei der Aus übung der Baurechte alle einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften (wie privat - und öffentlich -rechtliche Bauvorschriften, Immissionsvorschriften, 

nachbarrechtliche Vorschriften usw.) einzuhalten und die Baurechtsgeberin für allfällige 

Ansprüche, die sich au s der Verletzung und/oder Missachtung solcher Vorschriften ergeben, 

vorbehaltlos und uneingeschränkt schadlos zu halten.  

 

Auf die Nachbarschaft ist bei der Nutzung der Baurechtsgrundstücke gebührend Rücksicht zu 

nehmen. Dies gilt insbesondere für die Einha ltung der Nachtruhe nach den ortsüblichen 

Bestimmungen. Die Baurechtsnehmerin hat dafür eine Hausordnung zu erlassen und durch -

zusetzen.  

 

Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, bei der Bebauung der Grundstücke die Massstäbe für 

energie - und umweltgerec hte s Bauen (Gebäudestandard 2011 , herausgegeben von Energie -

Schweiz für Gemeinden) einzuhalten. Im Rahmen der Projektentwicklung  ist die Umset zung 

der Anforderungen von Minergie -A-Eco oder Minergie -P-Eco zu prüfen und mindestens 

modular auszuweisen.  

 

Das Anbringen von aussen sichtbaren Reklamen und Beschriftungen jeder Art durch die Bau -

recht snehmerin bedarf in jedem Fall (mit oder ohne Baubewilligung) der vorgängigen schrift -

lichen Bewilligung durch die Stadt Luzern. Während Regattaveranstaltungen können Rek la-

men angebracht werden.  

 

Die Stadt Luzern bewilligt im Rahmen der in der kantonalen Schutzverordnung vorgegebe -

nen Möglichkeiten (Anzahl/Zeitraum) Ruderveranstaltungen, welche am und auf dem Rotsee 

durchgeführt werden. Der Veranstalter ist verantwortlic h, rechtzeitig mit der zuständigen 

Dienstabteilung der Stadt Kontakt aufzunehmen, um die Veranstaltung zu planen.  

 

Die Rotseewiese und der Vorplatz des Ruderzentrums sind im Gemeingebrauch. Für den ge -

steigerten Gemeingebrauch ist eine Bewilligung der Sta dt Luzern notwendig. Bewilligungen 

im Zusammenhang mit den Zusatznutzungen des Ruderzentrums werden nur ausnahms weise 

erteilt.  

 

Führen zusätzliche Nutzungen der Baurechtsnehmerin zu vermehrtem Reinigungsaufwand 

auf der Rotseewiese und dem Vorplatz, ist die ser durch die Baurechtsnehmerin zu tragen.  

 

Die Anzahl der gemäss Parkplatzreglement notwendigen Parkplätze lässt sich erst mit der 

Baueingabe definitiv berechnen. Der Schutz der Grün - und Freiflächen, das Naturschutzgebiet 

und der Wunsch nach möglichst geringem  Verkehrsaufkommen rechtfertigen es jedoch, die 

Anzahl der Parkplätze nach Art. 11 Parkplatzreglement schon im heutigen Zeitpunkt auf 

maximal fünf  zu reduzieren. Die Stiftung Ruderzentrum Luzern -Rotsee ist mit dieser reduzier -

ten Parkplatzzahl einver standen. Die Baurechtsgeberin räumt der Baurechtsnehmerin  daher 

unentgeltlich das Recht zur Nutzung von fünf Parkplätzen ein. Die Parkplätze sind durch die 

Berechtigte zu unterhalten.   
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Im Übrigen ist das dauerhafte Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern sowie das Lagern 

von Booten auf den Stammgrundstücken verboten, soweit nicht in diesem Baurechtsvert rag 

Präzisierungen festgelegt werden. Bei Regattaveranstaltungen können im Rahmen der ent -

sprechenden Bewilligungen Ausnahmen gewährt werden.  

 

Im Weiteren w erden der Baurechtsnehmerin die notwendigen Fuss- und Fahrwegrecht e sowie 

Anschluss- und Durchleitungsrecht e für Werkleitungen  und Grenzbaurechte eingeräumt.  

 

Im Ruderzentrum erstellt die Baurechtsnehmerin auf ihre Kosten einen Raum für eine öffent -

liche W C-Anlage mit einem Zugang von aussen . Der Raum muss so gross sein, dass 2 WCs und 

1 Pissoir Platz finden. Sie räumt der Baurechtsgeberin unentgeltlich ein Benützungsrecht an 

dieser WC-Anlage mit direktem Zugang von aussen ein. Den Innenaus bau der WC -Anlag e 

nimmt die Stadt Luzern auf eigene Kosten vor. Die Stadt Luzern trägt den Unterhalt für die 

WC-Anlage (exklusive Rohbau).  

 

Für die notwendigen festen Infrastrukturbauten wie insbesondere die Unterwasserkonstruk -

tio nen für Startanlage und Startturm, die f ixe Wasserkonstruktion für die Steganlage, den 

Lagerplatz für Stege entlang der Fassade des Ruderzentrum s, die gerade Mauerkante für 

Längseinwasserung, die Verteilkästen, Schmutzwasseranschlüsse WC -Wagen, Trinkwasser -

anschlüsse, den Schmutzwasseranschluss Küche, den Schmutzwasser-Pumpschacht WC und 

Küche, die Anstufung im Bereich Tribünenzelt, die Markierung der Ziellinie, die Streckenmar -

kierung usw. erteilt die Baurechtsgeberin der Baurechts nehmerin unentgeltlich das Recht zur 

Erstellung und Erneuerung. Über Infrastrukturen auf Grundstücken, die nicht im Eigentum 

der Stadt Luzern sind, sind separate Verträge abzu schliessen. Auf einen Eintrag der vorbe -

schriebenen Rechte im Grundbuch wird verzichtet. Zur Information sind die Infrastruktur -

anlagen des Rude rzentrums, wie sie sich im Zeitpunkt des Ver tragsabschlusses präsentieren, 

dem Baurechtsvertrag als Fotodokumentation beigelegt. Der Umfang der Infrastrukturanla -

gen richtet sich nach dem Zustand im Zeitpunkt des Vertragsab schlusses. Die festen Infra-

strukturen dürfen mit Zustimmung der Stadt Luzern ergänzt, verän dert oder verschoben 

werden. Vorbehalten bleiben die notwendigen Bewilligungsverfah ren. Die genannten festen 

Infrastrukturen sind durch die Baurechtsnehmerin ordnungsgemäss zu unterhalten. Die Bau-

rechtsnehmerin haftet gegenüber Dritten für allfäl lige Schäden. Bei grossen Ruderveranstal -

tungen hat zwischen der Baurechtsgeberin und der Baurechtsnehme rin eine Übergabe und 

eine Rückgabe des Terrains stattzufinden, sodass allfällige Schäden zugeord net werden kön -

nen.  

 

Nicht als gesteigerter Gemeingebrauch gilt die sportliche Nutzung des Vorplatzes des Ruder -

zentrums und von Teilen der Rotseewiese z. B. zur Vorb ereitung der Boote usw. im Rahmen 

des allgemeinen Ruderbetriebs. Ebenfalls nicht als geste igerter Gemeingebrauch gilt die 

kompakt organisierte Lagerung der Stegelemente und allenfalls weiterer Utensilien, welche 

der Durchführung der Regatten dienen, voraussichtlich entlang der südlichen oder östlichen 

Fassade des Gebäudes.  

 

Eine Gewährleistung  für allfällige Sachmängel des Baurechtsgrundstückes wird wegbedun -

gen.   
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Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, spätestens ein Jahr nach Vertragsunterzeichnung ein 

Baugesuch einzureichen. Sie hat mit den Bauarbeiten für das Ruderzentrum innert zweier 

Jahre seit Rechtskraftbeschreitung der Baubewilligung zu beginnen. Die Bauarbeiten sind 

ohne Unterbruch auszuführen.  

 

Sämtliche im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Kosten (insbesondere Be-

urkundung s-, Geometer - und Grundbuchkosten) gehen zulasten  der Baurechtsnehmerin.  

 

Der Baurechtsvertrag ist erst verbindlich, wenn die nachfolgenden aufschiebenden Bedin -

gungen kumulativ erfüllt sind:  rechtskräftige Zustimmung des Grossen Stadtrates zum vorlie -

genden Bericht und Antrag  ³Naturarena Rotsee¦, finanzi eller Bei trag, Eingabe eines Bauge -

suches für das Gebäude inner halb  eines Jahres seit Vertragsunterzeichnung,  Rechtskraftbe -

schreitung der Baubewilligung für die Errichtung des Gebäudes . 

 

Im Übrigen wird auf den Vertrags text  verwiesen, der sich im Anhang befindet.  

 

 

 

6 Stellungnahme des Stadtrates zur Petition vom April 2013  
 

Mit Datum vom 2. Mai  2013 wurde dem Stadtrat eine sog enannte  Volkspetition zum neuen 

Ruderzentrum Rotsee eingereicht. Anwohner der Rotseehöhe 1 3, 15 und 19 in Luzern wollen, 

dass sich die Stadt für folgende Punkte beim Projekt Ruderzentrum Rotsee einsetzt:  

Á die Realisierung des neuen Ruderzentrums am aktuellen Standort , 

Á den Erhalt des Platzes und der Spielwiese vor dem Ruderzentrum , 

Á eine ganzjährig bewohn te Wohnung durch einen Hauswart , 

Á mehrere öffentliche WCs im Ruderzentrum.  

 

Die Petition wird ¬ soweit sich die Gründe nic ht aus den Forderungen ergeben ¬ u. a. mit 

Sicherheitsüberlegungen bzw. dem Schutz vor Unfällen und mit der möglichen Attraktivität 

für N achtschwärmer begründet. Der Stadtrat hat den Verein Naturarena Rotsee aufgefordert, 

zu den Forderungen Stellung zu nehmen , und hat dazu die folgenden Ausführungen erhal -

ten:  

 

Der Verein informiert zu den einzelnen Anliegen der Petitionäre wie folgt:  

Realisierung des neuen Ruderzentrums am aktuellen Standort  

Dieses Anliegen deckt sich mit den Absichten des Vereins. Die aktuellen Planungen laufen  

dahingehend, dass das neue Ruderzentrum wiederum in den Hang hinein gebaut wird, sodass 

die aktuelle Lage mö glichst übernommen werden kann. Gleichzeitig soll damit den Platz -

problemen auf  der Rotseewiese, welche während de r Ruderregatten jeweils entstehen, ent -

gegengewirkt werden.  

Erhalt des Platzes und der Spielwiese vor dem Ruderzentrum  

Mit der Verschiebung  des Gebäudes an den Hang wird auch das zweite Anliegen erfüllt. Ziel 

ist, während der Regatten ein Verkehrsregime im Einbahnverkehr zu realisieren (Anfahrt via  

Rotseestrasse, Wegfahrt via Kaspar -Kopp strasse). Somit wird es weiterhin einen asphaltierten  

Bereich vor dem Ruderzentrum geben müssen.   
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Ganzjährig bewohnte Wohnung durch einen Hauswart  

Es besteht die klare Forderung der öffentlichen Hand, dass die Eigentümerin des Ruderzent -

rums (Stiftung Ruderzentrum Rotsee) einen kostendeckenden Betrieb sicherzustellen hat, 

welcher ohne  Beiträge der öffentlichen Hand auskommt. Unter dieser Bedingung ist eine 

Hauswartswohnung im  Ruderzentrum nicht realisierbar.  

Mehrere öffentliche WCs im Ruderzentrum  

Im Rahmen der Erarbeitung des Raumprogramms hat der Vere in vonseiten  der Stadt Luzern 

die Vorgabe erhalten, ein öffentliches WC einzuplanen, welches von der Stadt selber unter -

halten werden wird. Die Stadt hat diese Vorgabe aufgrund ihres WC -Konzepts gemacht.  

 

Der Stadtrat erachtet diese Stellungnahme als plaus ibel und zufriedenstellend. Wesentliche 

Anliegen der Petitionärinnen und Petitionäre sind erfüllt, insbesondere da, wo dem nicht 

ökonomische Gründe entgegenstehen. Der Stadtrat ist der Ansicht, dass es nicht statthaft ist, 

eine ganzjährig bewohnte Wohnung zu fordern, ohne dass sich die öffentliche Hand an den 

daraus entste henden Kosten beteiligen würde.  

 

Anstelle einer isolierten Stellungnahme wird der Stadtrat den Petitionärinnen und Petitionä -

ren diesen Bericht und Antrag zustellen . 

 

 

 

7 Weiteres Vorgehen und Ausblick  
 

Der Beschluss des Grossen Stadtrates zum vorliegenden Bericht und Antrag  öffnet seitens der 

Stadt den Weg, dass der Vere in Naturarena Rotsee das Projekt in eigene r Verantwortung 

umsetzen kann. Mit der Sicherstellung der Gesamtf inanzierung en der Projekte und dem 

Abschluss des Baurechtsvertrages werden die entsprechenden Grundlagen geschaffen. Der 

Verein Natur arena Rotsee als Bauherr ist in der Folge auch zuständig für die notwendige 

Kommunikation und Information der interessierten Öffentlich keit.  Im 1. Quartal 2014 soll das 

Baugesuch eingereicht werden, in der Hoffnung, bis Herbst 2014 über eine Baubewilligung zu 

verfügen. Danach ist der Weg frei, dass die Bau- und Umsetzungsa rbeiten aufgenommen 

werden kön nen.  

 

Das Gesamtprojekt soll bis zu r Ruderwelt im Juni 2016 umgesetzt werden. Dabei ist es unum -

gänglich, dass im Sommer 2015 keine Regatten durchgeführt werden.  Für die Jahre 2013 und 

2014 wurden die Weltcupregatten bereits definitiv an Luzern vergeben.  

 

Die Weltcupregatten auf dem Rotsee  haben eine jahrzehntelange Tradition. Die Ruderwelt 

Luzern ist einziges Zentralschweizer Mitglied von SwissTopSport, der Vereinigung der bedeu -

tendsten internationalen und jährlich stattfindenden Sportanlässe der Schweiz.  

 

In den vergangenen Jahren hat de r Final des Ruder-Weltcups meistens auf dem Rotsee statt -

gefunden. Der Rotsee war als Austragungsort immer gesetzt und ist aufgrund seiner einzigar -

tigen Lage (kein künstliches Becken) und den optimalen Windverhältnissen als weltweit 
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schönstes und fairstes  Gewässer anerkannt. Bis heute konnten bereits vier Weltmeisterschaf -

ten auf dem Rotsee ausgetragen werden.  

 

Der internationale Ruderverband FISA bekennt sich zum Regattastandort Luzern. Dies doku -

mentiert er einerseits mit seiner Mitgliedschaft im Verein Naturarena Rotsee und andererseits 

mit einem Letter of Intent, in welchem er seine Absicht klar zum Ausdruck bringt, auch in den 

kommenden Jahren Weltcuprennen auf dem Rotsee durchzuführen. Als kla re Voraussetzung 

wird dafür allerdings die zeitnahe Erneuerung der notwendigen Infrastrukturen genannt.  

 

 

 

8 Antrag  
 

Der Stadtrat beantragt Ihnen deshalb, dem Baurechtsvertrag zwischen der Stadt Luzern und 

der Stiftung Rud erzentrum Luzern -Rotsee über die  Baurechtsgrundstück e 4087, 4088 und 

4089, GB Luzern, r. U., zuzustimmen und für den Beitrag an das neue Ruderzentrum am Rot -

see (Projekt Naturarena Rotsee) einen Kredit von 2,7 Mio. Franken zu bewilligen.  

Zudem soll auch das Postulat 324, Sonja Döbeli Stirne mann namens der FDP-Fraktion, vom 

3. Lhql_boè/--47è³Tb`hqèabkèDĘqqbopbbè^rpèabjèAlokoĘp`ebkp`ei^c¦)è^ipèboibafdqè^_dbp`eofb-

ben werden.  

 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen einen entsprechenden Beschlussvorschlag.  

 

 

Luzern, 18. Dezember 2013  

 

 

 

Stefan Roth Toni Göpfert  
Stadtpräsident  Stadtschreiber  
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Der Grosse Stadtrat von Luzern,  

 

nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag 31 vom 18. Dezember  2013 betreffend  

 

Naturarena Rotsee 

Á Baurechtsvertrag  

Á Finanzieller Beitrag der Stadt Luzern , 

 

gestützt auf den Bericht der Bildungskommission , 

 

in Anwendung von Art. 13 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 29 Abs. 1 lit. b, Art. 58 Abs. 3 Ziff. 3, Art.  61 

Abs. 1, Art. 68 lit. b Ziff. 1 und 3 und Art. 69 lit. a Ziff. 3 und lit. b Ziff. 12 der Gemeindeord -

nung der Stadt Luzern v om 7. Februar 1999 sowie Art. 87 des Geschäftsreglements des Gros -

sen Stadtrates vom 11. Mai 200 0, 

 

beschliesst:  

 

I. 1. Dem Baurechtsvertrag zwischen der Stadt Luzern und der Stiftung Rud erzentrum 

Luzern-Rotsee über die  Baurechtsgrundstück e 4087, 4088 und 4089, GB Luzern, r. U., 

wird zugestimmt.  

 

 2. Für den Beitrag an das neue Ruderzentrum am Rotsee (Projekt Naturarena Rotsee) 

wird ein Kredit von 2,7 Mio. Franken bewilligt.  

 

II. Das Postulat 324, Sonja Döbeli Stirnemann namens der FDP -Fraktion, vom 3. Oktober 

/--47è³Tb`hqèabkèDĘqqbopbbè^rpèabjèAlokoĘp`ebkp`ei^c¦)ètfoaè^ipèboibafdqè^_dbp`eofb-

ben.  

 

III. Der Beschluss gemäss Ziffer I unterliegt dem fakultativen Referendum.  

 

 

 

Luzern, 20. Februar 2014  

 

 

Namens des Grossen Stadtrates von Luzern  

 

 

 

Thomas Gmür  Hans Büchli 
Ratspräsident  Leiter Sekretariat Grosser Stadtrat  
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Protokollbemerkung des Grossen Stadtrates  

Zu B+A 31/2013 Naturarena Rotsee  

 

Die Protokollbemerkung zu Kapitel 5.2, Seite 19, lautet:  

³FjèO^ejbkèaboèMolgbhqbkqtf`hirkdèfpqèafbèRjpbqwrkdèaboè>kforderung en von Minergie -A-

Eco oder Minergie -P-Eco einzuhalten. Falls wichtige Gründe gegen den Standard oder die 

Zertifizierung sprechen, muss die Bauherrschaft der Stadt ein begründetes Ausnahmegesuch 

bfkobf`ebk)èabjèaboèPq^aqo^qèwrpqfjjbkèjrpp+¦ 
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Anh ang: Öffentliche Urkunde; Baurechtsvertrag  

 

 

 

 

Öffentliche Urkunde 

 

vom (Datum) 

 

Einräumung von selbständigen und  

dauernden Baurechten 
 

 

 

zwischen 

 

 

 

Stadt Luzern, Hirschengraben 17, 6002 Luzern, vertreten durch den Stadtrat, dieser vertreten durch das 

Offizium, nämlich Stadtpräsident Herrn Stefan Roth, geb. 10. November 1960, von Luzern und Herrn 

Stadtschreiber Toni Göpfert, geb. 16. Juni 1954, von Luzern und Russo/TI, beide wohnhaft in Luzern, 

als Eigentümerin der Grundstücke Nr. 952, 1041 und 1189, Grundbuch Luzern, rechtes Ufer 

 Baurechtsgeberin 

 

 

 

und 

 

 

 

 

Ruderzentrum Luzern-Rotsee, Stiftung mit Sitz in Luzern (ID-Nr. CH-104.024.299), c/o  

HELFENSTEINER & BUCHER AG, Sedelstrasse 2, 6002 Luzern, vertreten durch deren Präsidenten, Herrn 

René Max Fischer, geb. 21.08.1954, Berufsoffizier ausser Dienst, von Kriens LU, Rümikon AG, in 6043 

Adligenswil, Obgardihalde 2 a, ausgewiesen durch seine Identitätskarte Nr. C2301295, ausgestellt am 

06.07.06 in Adligenswil, gültig bis 05.07.16, und deren Vizepräsidenten Herrn Thomas Bucher, geb. 

18.04.1955, Lic. oec. HSG, von Luzern und Wolhusen, in 6300 Zug, Obere Roostmatt 6, ausgewiesen durch 

seine Identitätskarte Nr. C4967931, ausgestellt am 03.08.2010 in Zug, gültig bis 02.08.2020. 

 Baurechtsnehmerin  
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I. Ingress 

 

Der Luzerner Rotsee ist zu ¾ auf Gemeindegebiet von Ebikon und zu ¼ auf Gebiet der Stadt Luzern gelegen. 

Eigentümerin des Sees ist die Einwohnergemeinde Luzern. Der See wird seit 1933 als Rudersportanlage ge-

nutzt.  

2010/2011 entstand die Idee, ein Gesamtkonzept für die Weiterführung und Erneuerung der Rudersportan-

lage im Naturschutz- und Erholungsgebiet Rotsee zu erstellen. Dieses wurde von der Firma Metron AG in 

Brugg erstellt. Basierend darauf bildete sich der Verein Naturarena Rotsee mit dem Ziel, das Konzept umzu-

setzen und die Rudersportanlage dem Konzept entsprechend komplett zu erneuern und für den internationa-

len Rudersport zu erhalten. In der Folge wurden ein (Bau-) Projektwettbewerb durchgeführt und Finanzie-

rungsverhandlungen zwischen privaten Rudersportkreisen und der öffentlichen Hand geführt und abgeschlos-

sen. Parallel trieb der Kanton Luzern die Erneuerung der Schutzverordnung für den Rotsee voran.  

Näheres dazu findet sich im städtischen Bericht und Antrag ... / 2013 vom ...., mit welchem auch der vorlie-

gende Baurechtsvertrag dem Parlament vorgelegt wurde. 

 

Für die Realisierung des ausgewählten Projekts (u.a. Neubau Zielturm [bereits erfolgt], Neubau Rudersport-

zentrum) schliesst die Stadt Luzern mit der Stiftung Ruderzentrum Luzern-Rotsee den nachfolgenden Bau-

rechtsvertrag ab. Der Baurechtsvertrag vom 11. Oktober 1960 und die Vereinbarung über den Bau und den 

Betrieb der Rudersportanlage vom 11. Oktober 1989 werden aufgehoben.  

 

 

II.  Belastete Grundstücke 

 

1. Die Stadt Luzern ist Eigentümerin der Grundstücke Nrn. 952, 1041 und 1189, Luzern, r. U. Der 

Beschrieb der Grundstücke erfolgt nachfolgend mit den Grundbuchauszügen vom 3. Dezember 2013. 

Dabei ist zu beachten, dass die Firma der Baurechtsnehmerin in D.UEB/025385 nicht exakt derjenigen 

gemäss Handelsregistereintrag entspricht. Im Rubrum dieser Urkunde wurde die richtige Firma ver-

merkt.  
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